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 Veröffentlicht am 10.10.1956

Norm

EheG §49 A1b

Rechtssatz

In der eigenmächtigen Unterfertigung von vier Wechseln mit dem Namen des Mannes kann eine schwere

Eheverfehlung noch nicht erblickt werden, wenn der Frau jegliche Schädigungsabsicht fern lag und ihr Streben nur

darauf gerichtet war, ihren in geldlichen Schwierigkeiten geratenen Eltern zu helfen.
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